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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gutach im Breisgau

Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2021

Die Hebesätze für Grundsteuer A und Grundsteuer B ha-
ben sich für das Kalenderjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr 
(2020) nicht geändert.

Steuerfestsetzung
Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBI. S. 965) und der letzten Gesetzesänderung vom 19.12.2001 
(BGBI.I.S. 3922) wird die Grundsteuer für diejenigen Steuerschuld-
ner öffentlich festgesetzt, die für das Kalenderjahr 2021 die glei-
che Grundsteuer wie für das Kalenderjahr 2020 an die Gemeinde 
Gutach i. Br. zu entrichten haben.

Auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Ka-
lenderjahr 2021 wird somit verzichtet. Es erhalten nur die 
Grundstückseigentümer einen neuen Grundsteuerbescheid 
2021, bei denen im Laufe des Jahres 2020 eine Änderung vor-
genommen wurde. 

Mit dem Tag dieser Bekanntmachung treten für die genannten 
Steuerschuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ih-
nen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das 
Kalenderjahr 2021 zugegangen wäre.

Zahlungsaufforderung
Die Grundsteuer 2021 ist an den im letzten Grundsteuerbe-
scheid angegebenen Fälligkeitszeitpunkten (15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.) zu entrichten oder, wenn ein Antrag auf jährli-
che Zahlung gestellt wurde, am 01. Juli 2021 zu bezahlen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann innerhalb eines Monats Widerspruch erho-
ben werden gemäß §§ 68 – 70 der Verwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBI. I S. 
686) und der letzten Gesetzesänderung vom 20.12.2001 (BGBI.I.S. 
3987). Der Widerspruch ist beim Rechnungsamt/Steueramt der 
Gemeinde Gutach im Breisgau schriftlich einzureichen oder als 
Niederschrift zu erklären. Der Widerspruch hat keine aufschie-
bende Wirkung und entbindet daher nicht von der fristgerechten 
Zahlung der Steuer.
Künftig eintretende Änderungen in der Steuerhöhe werden den 
einzelnen Steuerschuldnern oder deren Vertretern jeweils durch 
Grundsteuer-Änderungsbescheide mitgeteilt.

Urban Singler, Bürgermeister

Unterstützung bei Terminen für die 
Corona-Impfung

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren,

wir bieten allen über 80-jährigen Seniorinnen und Senioren, die 
niemand in ihrem Umfeld haben, der sie bei der Buchung eines 
Impftermins unterstützt, Hilfe an. 

Wer keine Möglichkeit hat, zum Impfzentrum zu gelangen, 
dem vermitteln wir einen Fahrdienst. 
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an die Gemeindeverwaltung: 
Frau Klausmann,  Tel.: 07685/9101-14
Frau Austel,    Tel.: 07685/9101-21
Frau Oswald,   Tel.: 07685/9101-11

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Mit freundlichen Grüßen
Urban Singler, Bürgermeister 
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärztli-
che, gynäkologische und augenärztliche 
Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen.
An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 0180 
3222555-70 erreichbar.
In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).
Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 20 - 24 Uhr
Mi und Fr 16 - 24 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 08 - 24 Uhr
Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Mo - Do 19 - 22.30 Uhr
Fr 16 - 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 08 - 22.30 Uhr
Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Mo, Di, Do 19 - 22 Uhr
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg
Mi 13 - 22 Uhr, Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 08 - 22 Uhr
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am 
Kreiskrankenhaus Emmendingen:
Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 
bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage 8 bis 22 Uhr
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)

■ ApOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:
Di., 26.01. 
Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
Steinstr. 12, Tel. 07641 914650

Schwarzwald-Apotheke, Elzach 
Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Mi., 27.01. 
Glocken-Apotheke, Waldkirch 
Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Kronen-Apotheke, Teningen 
Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Do., 28.01. 
Stadtapotheke am Marktplatz, 
Emmendingen
Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Fr., 29.01. 
Aesculap-Apotheke, Teningen 
Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300 
Severin-Apotheke, Denzlingen 
Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Sa., 30.01. 
Kandel-Apotheke Waldkirch 
Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
So., 31.01. 
Apotheke am Heidacker, Freiamt 
Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
Waldhorn-Apotheke, Sexau
Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Mo., 01.02. 
Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen 
Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 52
Di., 02.02. 
Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110 

■ TIERäRzTlIcHER  
BEREITScHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 30./31.01.2021
Tierarztpraxis Oxana Dietsche, Emmendingen
Kübelestraße 20, Tel. 07641 9539492
Dr. Hesse, Forchheim
Aspergstr. 10, Tel. 07642 2324

■ NOTDIENST FüR  
STROM/STRASSENBElEUcHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FüR WASSER:
Tel. 0170 6313727

■ REcyclINGHOF/GRüNScHNITT-
SAMMElplATz BlEIBAcH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FAcHSTEllE SUcHT
Beratung, Behandlung, prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ pFlEGESTüTzpUNKT IM  
lANDKREIS EMMENDINGEN
Pflegestützpunkt im Landkreis  
Emmendingen
montags von 10 bis 15 Uhr Außensprech-
zeit im Bürgertreff in Waldkirch-Kollnau, 
Hildastr. 2 a 
Ansonsten in Emmendingen,  
Romaneistraße 3.
Vorherige Terminvereinbarung erwünscht 
unter   Tel.: 07641 451 -3091, - 3095, - 3025 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-em-
mendingen.de

■ KREISSENIORENRAT DES  
lANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGäNzENDE UNABHäNGIGE 
TEIlHABEBERATUNG FüR MEN-
ScHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu sämtlichen Fragen, die sich für 
Menschen mit Behinderung und deren An-
gehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB lebenshilfe KV Emmendingen e.V. 
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Fr. Hoffmann) 
Außensprechstunde in Waldkirch frei-
tagnachmittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen 
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen
Telefon:  07641/9185-13 (Hr. Hensel)
Telefon:  07641/9185-16 (Fr. Funk)
Außensprechstunde in Herbolzheim 
dienstagvormittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV  
Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann/Fr. 
Gungl)
Außensprechstunde  
donnerstagnachmittags
in Endingen, Tel.: 0152-56808748
in Elzach,  Tel.: 0152-09272764

■ äRzTlIcHE/SOzIAlE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und
Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WIcHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITScHAFTSDIENSTE
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Geschwindigkeitskontrolle
Die Stadt Waldkirch hat folgende Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt:
•	 am 09.01.2021 von 13:25 Uhr bis 16:22 Uhr in Gutach im Breisgau, 

B 294 Schießbrückle, i. H. Einmündung Dorfstraße. Es wurden ins-
gesamt 972 Fahrzeuge gemessen, von denen 173 zu beanstanden 
waren. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 17,8 %. Die 
festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 82 km/h.

•	 am 09.01.2021 von 16:22 Uhr bis 17:40 Uhr in Gutach im Breis-
gau, B 294 Schießbrückle, i. H. Einmündung Dorfstraße. Es wur-
den insgesamt 302 Fahrzeuge gemessen, von denen 77 zu bean-
standen waren. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von 
25,5 %. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug 87 km/h.

Ihre Gemeindeverwaltung

Ministerium fördert Projekte im Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) mit 100 Millionen Euro
1,6 Millionen Euro für den ländlichen Raum im Regierungs-
bezirk Freiburg
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg hat am 22. Januar 2021 die ELR-Programm-
entscheidung für das Jahr 2021 bekanntgegeben. Es steht nun 
landesweit eine Fördersumme von 100 Millionen Euro zur Unter-
stützung des ländlichen Raums zur Verfügung.  
Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, entfällt davon in 
diesem Jahr mit einer Rekordfördersumme von 31,6 Millionen 
Euro rund ein Drittel der gesamten Landesförderung auf den Re-
gierungsbezirk Freiburg
Die Schaffung von Wohnraum und eine gute Grundversorgung 
sind die zentralen Herausforderungen der ländlichen Regionen. 
Deshalb ist diese Schwerpunktsetzung ein sehr starkes Zeichen 
der Wertschätzung für die Bürgerinnen und Bürger der ländlichen 
Kommunen und die Leistungen, die sie tagtäglich für das Funktio-
nieren unserer Gesellschaft und Kulturlandschaft erbringen.
Die aktuellen Schwerpunkte des ELR zielen auf die Innenent-
wicklung ländlicher Kommunen und vor allem auf die Schaffung 
von zusätzlichem Wohnraum. Durch den integrierten Ansatz des 
ELR kann im ländlichen Raum auch das private Gewerbe geför-
dert werden. Mit den vorgesehenen Fördermitteln für 94 private 
Gewerbebetriebe können 266 Arbeitsplätze neu geschaffen und 
1.135 Arbeitsplätze im Bestand gesichert werden. Dabei liegt der 
Schwerpunkt, wie in den Vorjahren auch, auf der Verlagerung 
von Gewerbebetrieben aus störender Gemengelage sowie im 
Bereich der Grundversorgung auf der Bereitstellung von Waren 
und Dienstleistungen in ländlich geprägten Ortschaften. Die 
Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, eine noch 
recht neue Fördermöglichkeit im ELR, kam ebenfalls mit einigen 
Projekten zum Zuge.
Auch die ökologische Seite des Bauens kommt dabei zur Geltung. 
Mit einem Förderzuschlag bei der überwiegenden Verwendung 
von Holz in der Tragwerkskonstruktion, konnten 42 Prozent der 
nun im Freiburger Regierungsbezirk zum Zuge gekommenen 
Projekte bedacht werden. Hier zeigt sich das große Vertrauen und 
die Tradition diesen regionalen und Kohlendioxid (CO2) schonen-
den Baustoff einzusetzen. Das im Holz gebundene CO2 wird somit 
für mehrere Generationen in Gebäuden gebunden und kann in 
dieser Zeit nicht klimaschädigend wirken.
Antragsteller der Gemeinde Gutach im Breisgau haben ebenfalls 
Grund zur Freude, diese Anträge werden mit einer Summe von 
insgesamt 393.210 Euro gefördert. Dabei entfallen 250.00 Euro 
auf den Förderschwerpunk Grundversorgung, 130.250 Euro auf 
die Innenentwicklung/Wohnen und 12.960 Euro auf den Schwer-
punkt Arbeiten.
Mit dem ELR als zentralem und flexiblem Förderinstrument für 
den Ländlichen Raum unterstützt das Land die nachhaltige struk-
turelle Verbesserung in ländlich geprägten Gemeinden. Ziel ist 
es, den Ländlichen Raum als zeitgemäßen und attraktiven Wohn-
, Lebens- und Arbeitsort zu erhalten, die ökologische und soziale 
Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen, 
den demografischen Veränderungsprozess zu gestalten, die de-
zentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur des Landes zu erhal-
ten sowie der Abwanderung entgegenzuwirken.

Bei Interesse zur Aufnahme in das Entwicklungsprogram ländli-
cher Raum (ELR), Jahresprogramm 2022 können gerne Auskünfte 
bei der Gemeindeverwaltung - Rechnungsamt, Frau Kury unter der 
Tel. Nr. 07685/9101-23, E-Mail kury@gutach.de eingeholt werden.
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die in diesem Monat ihren Geburtstag fei-
ern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder namentlich nicht 
genannt werden möchten, gratulieren wir recht herzlich und 
wünschen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.

Jubilarbesuche in Zeiten der Corona-Pandemie 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der Verbreitung des Coronavirus und der immer noch 
bestehenden Gefahr von Ansteckungen muss Bürgermeister Ur-
ban Singler leider auf den Besuch bei runden Geburtstagen so-
wie Hochzeitsjubiläen bis auf weiteres verzichten, da er Sie nicht 
einer unmittelbaren Gefahr aussetzen will.
Er bedauert diese Entscheidung sehr, da ihm der Austausch mit 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, gerade bei solchen Fest-
lichkeiten, besonders wichtig ist. In der derzeitigen Situation 
gibt es jedoch keine andere Alternative. Er bittet Sie deshalb um 
Ihr Verständnis, aber Ihre Sicherheit hat absoluten Vorrang. Er 
wünscht allen Jubilarinnen und Jubilaren auf diesem Weg schon 
heute alles Gute und trotz Einschränkungen eine schöne Feier.

Bekanntmachungen anderer Behörden

Land schreibt erneut Preis für Kleinkünstlerinnen 
und Kleinkünster aus -  
Bewerbungsschluss am 31. März 2021

Staatssekretärin Olschowski: „Der baden-württembergische 
Kleinkunstpreis ist gerade in schwierigen Zeiten ein wichti-
ges Zeichen für die Szene“ Preise in Höhe von insgesamt bis 
zu 22 000 Euro werden vergeben
Um den Kleinkunstpreis des Landes können sich Künstlerinnen 
und Künstler aus Baden-Württemberg noch bis zum 31. März 
2021 bewerben. „Wir wollen in der herausfordernden Zeit der Co-
rona-Pandemie auch ein Signal des ‚Mutmachens‘ setzen“, sagte 
Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am Freitag (22. Januar) in 
Stuttgart.
Das Kunstministerium schreibt den Wettbewerb um den Klein-
kunstpreis 2021 in Kooperation mit der Staatlichen Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg aus. Er richtet sich an Künstlerinnen 
und Künstler aller Sparten. Die Bewerberinnen und Bewerber 
sollten mindestens 16 Jahre alt sein und aus Baden-Württemberg 
kommen.
Vergeben werden bis zu drei mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreise 
und ein Förderpreis in Höhe von 2.000 Euro, welche gemeinsam 
vom Land und der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württem-
berg getragen werden. Seit 2010 kann zusätzlich eine Persönlich-
keit aus dem Bereich der Kleinkunst in Baden-Württemberg mit 
einem Ehrenpreis ausgezeichnet werden. Das Preisgeld des Eh-
renpreises in Höhe von 5.000 Euro stiftet die Staatliche Toto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg.
Eine Jury - bestehend aus Künstlerinnen und Künstlern, Kritikern 
und Veranstaltern - wählt die Preisträgerinnen und Preisträger 
aus. Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Veran-
staltung, die für den 12. Oktober 2021 in der Württembergischen 
Landesbühne in Esslingen geplant ist. Bewerbungsschluss ist der 
31. März 2021.
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Wichtiger Baustein der Kulturförderung des Landes
Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ist ein wichtiger Bestand-
teil der Kulturförderung des Landes. Der Wettbewerb wird vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg finanziert. Weitere 
Partner sind der Südwestrundfunk (SWR) und die Landesarbeits-
gemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren.

Preise aus dem Jahr 2020
Die Preise aus dem Jahr 2020 werden aufgrund der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie ebenfalls am Dienstag, 12. Oktober 
2021 in der Württembergischen Landesbühne in Esslingen ver-
liehen. Sie gingen an die gebürtige Schwarzwälderin Magdalena 
Ganter, das „Satire-Kollektiv“ Luksan Wunder aus Freiburg und 
Berlin sowie den Freiburger Poetry-Slammer und Autor Sebastian 
Lehmann. Der ausgelobte Förderpreis ging an die Musikkabaret-
tisten Dietlinde Ellsässer und Jakob Nacken aus Tübingen.
Mit dem zum elften Mal vergebenen Ehrenpreis wurde der Kabaret-
tist Thomas Reis aus Freiburg gewürdigt. Bisherige Preisträger dieser 
Kategorie waren der Kabarettist Uli Keuler sowie posthum der Lie-
dermacher Christof Stählin, die Kabarettistin und Sängerin Maren 
Kroymann, die Kabarettisten Matthias Deutschmann, Thomas Frei-
tag, Georg Schramm, Mathias Richling, das Grachmusikoff Trio, der 
badischen Mundartdichter Harald Hurst und der Shakespeare Solo 
Komödiant Bernd Lafrenz. Der Ehrenpreis geht an Persönlichkeiten, 
die sich um die Kleinkunst im Lande verdient gemacht haben.

Bewerbungsunterlagen
Informationen sowie das Bewerbungsformular werden im Inter-
net unter www.kleinkunstpreis-bw.de bereitgestellt.
Informationen können auch über die Geschäftsstelle des Klein-
kunstpreises der Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiati-
ven und Soziokulturellen Zentren (LAKS Baden-Württemberg 
e.V.), Alter Schlachthof 11, 76131 Karlsruhe (Tel.: 0721/470 419 10, 
Fax.: 0721/470 419 11) bezogen werden.

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Keine Impfterminbuchungen vor Ort möglich
Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Kenzingen können keine Impftermi-
ne vor Ort gebucht werden. Eine Anmeldung beim Landratsamt 
bzw. Gesundheitsamt ist nicht möglich. Bürgerinnen und Bürger 
müssen ihre Impftermine entweder telefonisch über die 116 117 
oder online unter www.impfterminservice.de buchen. Für den 
Einlass ins Kreisimpfzentrum wird die Bestätigung des gebuchten 
Impftermins benötigt. 

Angebote für "Internationaler" Frauentag gesucht
Weltweit wird am 8. März 2021 der Internationale Frauentag ge-
feiert. Auch im Landkreis und in der Stadt Emmendingen soll wie-
der ein Programm mit allen Aktivitäten „rund um den Frauentag“ 
zusammengestellt werden. In diesem zweiten „Corona-Jahr“ ist 
alles anders: Es wird im März noch nicht möglich sein, Präsenzver-
anstaltungen anzubieten. Gesucht werden Angebote von und für 
Frauen und Mädchen, die als Online-Format oder im Freien statt-
finden können. Wer im Aktionsmonat März eigene frauen- und 
mädchenspezifische Aktivitäten anbieten oder ein Regelangebot 
für Frauen und Mädchen bewerben will, kann sich bis spätestens 
Freitag, 5. Februar 2021 melden bei:
Landkreis Emmendingen
Yvonne Baum
Gleichstellungsbeauftragte
Telefon: 07641 451-1025
E-Mail: gleichstellung@landkreis-emmendingen.de
oder
Stadt Emmendingen
Katharina Katt
Chancengleichheitsbeauftragte
Telefon: 07641 452-1042
E-Mail: chancengleichheitsbeauftragte@emmendingen.de

Keine Außensprechzeiten des Pflegestützpunktes 
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet 
normalerweise neben den telefonischen Beratungen auch Bera-
tungsgespräche im Landratsamt (Romaneistraße 3 in Emmendin-
gen) sowie in den Außensprechzeiten in Endingen, Herbolzheim 
und Waldkirch an. Aufgrund der aktuell geltenden Maßnahmen 
zur Eindämmung der Coronapandemie sind die Außensprech-
zeiten ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Die Mitarbeiterinnen 
des Pflegestützpunktes sind für Beratungen weiterhin erreichbar. 
Es werden auch Beratungsgespräche vor Ort im Pflegestützpunkt 
in Emmendingen angeboten. Auch Hausbesuche sind in Ausnah-
mefällen weiterhin möglich. Jedoch sollte nach Möglichkeit die 
Beratung momentan telefonisch über 07641 451 und die Durch-
wahlen -3025, -3091 und -3095 oder per E-Mail an pflegestuetz-
punkt@landkreis-emmendingen.de erfolgen.

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Mitteilungen  30.01.2021 – 07.02.2021
Sa, 30.01. Samstag der 3. Woche im Jahreskreis   
18:30 Bleibach    Eucharistiefeier am Vorabend
So, 31.01. 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS   
09:00 Obersimonswald  Eucharistiefeier - 
        Für alle Verstorbenen vom Farnhof
10:30 Gutach    Eucharistiefeier - Miseric Franjo
Di, 02.02. DARSTELLUNG DES HERRN  
18:30 Untersimonswald   Eucharistiefeier - mit Blasiussegen 

und Kerzenweihe
Mi, 03.02. Heiliger Blasius, Bischof von Sebaste in Armenien, 
Märtyrer (um 316)  
08:00 Obersimonswald   Eucharistiefeier - mit Blasiussegen 

- Karl Stratz, Schurtenhof
18:30 Bleibach    Ökumenisch ANgeDACHT
Do, 04.02. Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis  
18:00 Siegelau    Rosenkranz
18:30 Siegelau     Eucharistiefeier - mit Blasiussegen - 

für alle Verstorbenen vom Stefanshof
Fr, 05.02. Heilige Agatha, Jungfrau, Märtyrin in Catania (um 
250)   
18:30 Gutach     Eucharistiefeier - Herz-Jesu-Freitag 

mit eucharistischer Anbetung,
        mit Segnung des Agathabrotes
Sa, 06.02. Heiliger Paul Miki und Gefährten, Märtyrer in Na-
gasaki (1597) Kollekte für die Pfarrkirche  
18:30 Gutach    Eucharistiefeier am Vorabend
So, 07.02. 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS Kollekte für die 
Pfarrkirche  
09:00 Siegelau     Eucharistiefeier, mit Segnung des 

Agathabrotes - Johannes Gehring u. 
Großeltern

10:30 Untersimonswald   Eucharistiefeier - mit Segnung des 
Agathabrotes - Georg u. Gertrud Fi-
scher
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Kerzenweihe, Blasiussegen, Weihe vom Agathabrot
Folgende Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit finden statt:
Dienstag, 2.2.21    in Untersimonswald mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen
Mittwoch, 3.2.21   in Obersimonswald mit Blasiussegen
Donnerstag, 4.2.21  in Siegelau mit Blasiussegen
Freitag, 5.2.21   in Gutach mit Weihe vom Agathabrot

Firmung 2021 – Anmeldung -
Vorrausichtlich im Juli 2021 werden in unserer Seelsorgeeinheit 
Jugendliche das Sakrament der Firmung empfangen. Es wurden 
Briefe mit Anmeldeunterlagen verschickt. Wer in der 9. oder 10. 
Klasse ist, oder älter, aber keinen Brief erhalten hat, kann sich in 
den beiden Pfarrbüros melden. Wer an der Firmvorbereitung teil-
nehmen möchte, soll das Anmeldeformular im Pfarrbüro Gutach 
oder Untersimonswald abgeben. Aufgrund des aktuellen Infek-
tionsgeschehens können wir noch nicht genau sagen, wie sich 
die Firmvorbereitung in diesem Jahr gestaltet, werden dann aber 
baldmöglichst mit den Jugendlichen Kontakt aufnehmen.

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo/Di/Do 10-12 Uhr u. Mi 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke Tel. 07681/4943667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Thomas Tel 07685/9139635 pater.thomas@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79261 Untersimonswald
Mo/Do 9-11.30 Uhr u. Di 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Pastoralreferentin Eva Baumgartner Tel. 07683/919842
eva.baumgartner@kath-semes.de
Gemeindereferentin Bernadette Lehrer-Weber Tel 07683/919842
bernadette.lehrer@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de
Konto Nummer. IBAN DE94 6805 0101 0023 0060 74

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine ev. Kirche Kollnau
Sonntag, 31.01.2021
10:00 Uhr  -  Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche mit 

Pfr.i.R. Eckhard Weißenberger mit Voranmeldung 
unter https://ekikollnau.church-events.de/

Mittwoch, 03.02.2021
18:30 Uhr  -   ökum. ANgeDACHT in der kath. Kirche St. Georg in 

Bleibach 
Sonntag, 07.02.2021
10:00 Uhr  -   Gottesdienst in der ev. Paul-Gerhardt-Kirche mit 

Prädikantin Monika Rudolph mit Voranmeldung 
unter https://ekikollnau.church-events.de/

Unter Vorbehalt, aktuelle Informationen unter www.ekikollnau.de

Vereinsnachrichten

Bürgertre� Pferdestall Gutshof

Öffnungszeiten Pferdestall/Wochenmarkt

- Der "Bürgertreff Pferdestall" bleibt aufgrund der 
aktuellen Corona-Lage bis auf weiteres geschlossen -

- Der Wochenmarkt findet statt -
- Metzgerei Schuler - Bäckerei Wölfle -

14:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Musikverein Trachtenkapelle
Siegelau e.V. 

Jahreshauptversammlung 
Leider müssen wir dieses Jahr, aufgrund der aktuellen Verordnun-
gen, unsere geplante Jahreshauptversammlung am 29.01.2021 
absagen.
Ein neuer Termin wird bekanntgegeben sobald es die Lage wie-
der zulässt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Musikverein Trachtenkapelle Siegelau 1882 e.V.

Narrenzunft "Johlia vom Vögelestei" e.V.

Hört hört liebes närrische Volk! 

 Foto: Narrenzunft Johlia vom Vögelestei 1925 e.V.
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Sonstiges

Gemeinde Sexau
Landkreis Emmendingen

Bei der Gemeinde Sexau (ca. 3.500 Einwohner) ist 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Sachbearbeitung (w/m/d)  
im Hauptamt 

in Teilzeit (max. 22,5 bis 25 Std/Woche) unbefristet zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst:
• Entgegennahme von Rentenanträgen
• Erledigung des Postlaufs (Ein- und Ausgangspost)
• Besetzung der Telefonzentrale
• Mitarbeit im Hauptamt
Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer 
Homepage www.sexau.de. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 28. Februar 
2021 an: Gemeinde Sexau, Personalamt, Dorfstraße 61 in 79350 
Sexau oder per E-Mail an rathaus@sexau.de. Wir bitten Sie, uns 
nur Kopien zuzusenden, da die Bewerbungsunterlagen nicht zu-
rückgesandt werden können.
Für Fragen stehen Ihnen die Hauptamtsleiter Herr Gerber Telefon 
07641 / 9268-12 und Herr Klausmann Telefon 07641 / 9268-15 so-
wie Frau Bergmann, Bereich Personal, Telefon 07641 / 9268- 20 
gerne zur Verfügung.

Aus- und Weiterbildung

Die Merianschule informiert Online über ihre Schularten
Am 9. Februar 2021 findet an der Merianschule ein Online-Infor-
mationsabend statt. In verschiedenen Kurzfilmen und Diashows 
wird das Bildungsangebot der Merianschule präsentiert. In Info-
Chats mit Experten unserer Bildungsangebote besteht zudem 
die Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen. Die Info-Chats sind 
freigeschaltet am Dienstag, 09.02.2021 jeweils von 18:00 bis 
20:00 Uhr.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Wirsingcurry mit Basmatireis
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten
• 100 g Basmatireis
• 400 g Wirsing
• 1 Zwiebel
• 1 EL Rapsöl
• 1 EL Currypaste (gehäuft)
• 200 ml Gemüsebrühe (ohne Zusätze)

• 200 ml Kokosmilch (aus mind. 70 % Kokosmark und ohne Zu-
satz von Zucker und Verdickungsmitteln!)

• 4 EL geschälte Erdnusskerne
• Salz, Pfeffer

Zubereitung
1. Basmatireis kochen.
2. Währenddessen den Wirsing putzen, Strunk herausschneiden 

und den Kohl in feine Streifen schneiden. Zwiebel würfeln. 
Rapsöl in einem Topf oder Wok erhitzen, Zwiebelwürfel und 
Currypaste kurz andünsten und den Wirsing dann ca. 6 Minu-
ten bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel mitdüns-
ten. Währenddessen die Erdnusskerne etwas hacken.

3. Kokosmilch und Gemüsebrühe zum Wirsing geben und den 
Kohl noch ca. 4 Minuten weiter dünsten.

4. Wirsing auf dem Reis anrichten und mit den Erdnüssen be-
streuen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

KOCH EIN!

Vegetarischer Kartoffel-Linseneintopf
Der vegetarische Kartoffel-Linseneintopf ist der ideale Klassiker 
für kalte Wintertage. Kurz aufgewärmt sättigt die Suppe nicht nur 
schnell, sondern wärmt auch von innen. Von Timo Böckle.
Portionen: 2
Zubereitungszeit: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Timo Böckle

Zutaten:
• 40 g Bio-Linsen, getrocknet
• 1 Karotte (klein), gewürfelt
• 1 EL Rapsöl
• 400 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend
• 1 Zwiebel, klein
• 1 Zehe Knoblauch, klein
• 750 ml Gemüsebrühe
• etwas Muskatnuss
• Salz
• Pfeffer
• 2 Zweige Majoran, frisch
1. Für den vegetarischen Kartoffel-Linseneintopf einen Topf mit 

Wasser zum Kochen bringen, die Linsen weichkochen.
2. Einen weiteren Topf mit Öl erhitzen, gewürfelte Karotten im 

Öl goldbraun anbraten, die Karotten aus dem Topf nehmen 
und beiseite stellen.

3. Die Kartoffeln schälen und ca. 100 g davon in grobe Würfel 
schneiden als Einlage. Zwiebeln und Knoblauch fein schnei-
den, im verbliebenen Öl anschwitzen.

4. Die Brühe in den Topf geben und darin erhitzen, in der Zwi-
schenzeit die restlichen Kartoffeln klein schneiden und zum 
Verkochen in die Brühe geben.

5. Die Karotten, die grob gewürfelten Kartoffeln und die Linsen 
für spätere Einlage bereithalten.

6. Nach ca. 20 Minuten sollten die Kartoffeln im Eintopf vollstän-
dig verkocht sein. Alternativ mit einem Stabmixer die restli-
chen Stückchen pürieren.

7. Die Kartoffelwürfel dazu geben und so lange im Ansatz ko-
chen bis diese fast weich sind.

8. Dann die Karotten und die Linsen dazugeben.
9. Mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss abschmecken. 

Majoran kleinhacken und mit in den Eintopf geben.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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Die Summe der vielen, kleinen
Besonderheiten Baden-Württembergs
Die Summe der vielen, kleinen Die Summe der vielen, kleinen 

Xund bleiben!Mein Ländle-Vitaltrunk
SchichtarbeitDer Schwarzwälder SchindelmacherDeftiger GenussHohenloher Bauernschmaus

Bärenstarke Fasnet

Schneespaß im Schwarzwald

Leckere Veilchenküchle

1/2021
Januar
Februar
5,60 EUR
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www.mein-laendle.de

Strahlend

Jetzt im Handel

EXPERTENTIPP
ANZEIGE

VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG BEI
HAUSVERKAUF UMGEHEN

Ein Hausverkauf – egal, aus welchen Gründen – ist für die Bank ein
zwingender Grund, eine vorzeitige Kündigung zuzulassen. In den
meisten Fällen müssen Sie dann aber ein Vorfälligkeitsentgelt zahlen.
Dennoch gibt es zwei Situationen, in denen Sie eine Vorfälligkeitsent-
schädigung möglicherweise umgehen können: Zum einen, wenn der
Darlehensvertrag vom neuen Käufer fortgeführt wird. Dies setzt aller-
dings das Einverständnis der Bank sowie eine gute Bonität des Käufers
voraus.
Zum anderen umgehen Sie eine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn
mithilfe des Darlehens eine neue Immobilie bei derselben Bank finan-
ziert wird. Dabei muss das neue Objekt aber mindestens den gleichen
Beleihungswert wie die aktuelle Immobilie haben. Trifft eine dieser
Situationen auf Sie zu, müssen Sie lediglich eine Bearbeitungsgebühr an
die Bank zahlen.

ZU HOHE VORFÄLLIGSKEITSENTSCHÄDI-
GUNG ZURÜCKFORDERN: SO GEHT´S

Haben Sie den Verdacht, dass die Vorfälligkeitsentschädigung zu hoch
ausfällt, oder können Sie den Rechenweg nicht nachvollziehen, sollten
Sie fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Lassen Sie Ihren Bescheid
deshalb am besten von einer Verbaucherschutzzentrale oder einem
Fachanwalt für Kapitalrecht prüfen. Oft hilft es dann schon, wenn Sie
die korrigierte Berechnung an Ihre Bank schicken, um eine Neuberech-
nung der Vorfälligkeitsentschädigung zu erreichen. Kommt die Bank
Ihrer Bitte um eine Reduzierung der Vorfälligkeitsentschädigung nicht
nach, hilft nur noch der Weg zum Anwalt. Da aber auch hierfür Kosten
anfallen werden, klären Sie am besten vorher, welche Kosten Ihre
Rechtsschutzversicherung übernimmt, beziehungsweise wie hoch die
Anwaltskosten sein werden. Denn diese können
Ihre Ersparnis bei der Vorfälligskeitsentschädigung
natürlich noch einmal mindern.
Wir unterstützen Sie gerne, kontaktieren Sie uns
unter: Königskinder Immobilien GmbH, Tel.: 0711
400544-0 oder per Email: info@koenigskinder.de

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DEKÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

EIN STARKES TEAM
AN IHRER SEITE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Dr. Wilken und Dr. Barth

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

Kostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob
bebaubar oder nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

Bekannt aus

der Fernseh-

Werbung
bei RTL
und NTV



8  |  Anzeigen Mitteilungsblatt Gutach  •  27. Januar 2021  •  Nr. 4

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Grabmale
Fensterbänke
Treppenbeläge
79261 Gutach-Bleibach

Am Vogelhof 1 · Tel. 07685 442 · Fax 7560

Traumjob in Ihrer Region?

Kommen Sie näher – und in den Genuss perfekt abgestimmter
ärztlicher Versorgung, passender Pflege und individueller
Gesundheitsförderung. Wir verraten Ihnen gerne persönlich,
wie günstig die Zeichen für einen Wechsel stehen:

Jetzt zur AOK wechseln.
Nichts liegt näher.

Jetzt wechseln und GESUNDNAH erleben:
aok.de/bw/vertrauen

AOK – Die Gesundheitskasse Südlicher Oberrhein
Telefon 0761 2103-222

AOK Baden-Württemberg

Unterwww.nussbaum-medien.de/wahlwerbung haben
wir für Sie juristisch geprüfte Erläuterungen zum Thema
Wahlwerbung zusammengestellt.

www.nussbaum-medien.de

i

Berücksichtigen Sie beim Einkauf die Angebote unserer Inserenten!

Kurzer Weg - klasse Service!


